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DIESE VEREINBARUNG (die „Vereinbarung“) vom [aktuelles Datum]
ZWISCHEN:
(1) [Ihr Firmenname], nach [Land des Sitzes] Recht bestehend und mit eingetragenem Sitz in [Ihre rechtliche Anschrift]; und
(2) 2 ° Investing Initiative Deutschland e.V., eine Nichtregierungsorganisation nach deutschem Recht (Firmennummer: 95167518), mit Sitz in „Am Kupfergraben 6a, 10117 Berlin“ (von hier an: das „Unternehmen“).
EINFÜHRUNG:
[Ihr Firmenname] und das Unternehmen sind jeweils Inhaber von vertraulichen Informationen (wie nachstehend definiert), die sie sich gegenseitig mit dem Zweck (wie nachstehend definiert) und unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag definierten Bedingungen zur Verfügung stellen.
DIE PARTEIEN stimmen wie folgt überein:
1. AUSLEGUNG
1.1 In dieser Vereinbarung:
„Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen bezüglich der offenbarenden Vertragspartei (wie unten definiert) oder eines Mitgliedes der Unternehmensgruppe (wie unten definiert), die von dieser offenbarenden Vertragspartei oder einer Person im Namen dieser offenbarenden Vertragspartei an die empfangende Vertragspartei (wie unten definiert) oder einer Person im Namen dieser empfangenden Vertragspartei offenbart wurden. Dies gilt für alle Informationen, unabhängig davon, dass die Informationen vor oder nach dem Datum dieses Vertrages, ob schriftlich, mündlich oder auf andere Weise oder ob auf direktem oder indirektem Weg weitergegeben wurden. Vertrauliche Informationen sind alle Informationen einschließlich (jedoch ohne Einschränkung auf) jegliche mit dem Zweck dieses Vertrags (wie unten definiert) verbundene oder mit den Unternehmungen, Prozessen, Plänen, Intentionen, Fachkenntnissen, Geschäftsgeheimnissen, Marktchancen und Geschäftsangelegenheiten der offenbarenden Vertragspartei oder eines Mitglieds dieser Partei verknüpften Informationen, sowie Informationen bezüglich der des Abschluss dieses Abkommens zwischen den Parteien, sowie den Zweck des Abkommens betreffende Diskussionen und Verhandlungen;
„Offenbarende Vertragspartei“ ist diejenige Partei dieser Vereinbarung, die die vertraulichen Informationen offenlegt;
„Unternehmensgruppe“ meint eine Partei und alle ihre Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen;
„Zweck“ sind Diskussionen und Verhandlungen zwischen den Parteien, welche die Parteien dazu befähigt, eine Entscheidung bezüglich einer möglichen Teilnahme am Klimaverträglichkeits-Pilottest zu treffen. 
„Empfangende Vertragspartei“ ist diejenige Partei dieser Vereinbarung, an die die vertraulichen Informationen weitergegeben werden.

1.2 In dieser Vereinbarung beinhaltet eine Referenz zu: 
1.2.1 einer Person den Verweis auf eine Gesellschaft, Körperschaft, Vereinigung oder Partnerschaft;
1.2.2 einer Person den Verweis auf den rechtlichen Vertreter der Person, den Nachlassverwalter, Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger. 
1.2.3 einer Klausel oder einem Zeitplan, sofern der Zusammenhang nichts Anderes erfordert, den Verweis auf eine Klausel oder einen Zeitplan dieses Abkommens.
1.3 Die Überschriften dieses Abkommens beeinträchtigen dessen Auslegung nicht.
2. VERPFLICHTUNGEN DURCH VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass eine Partei ihre vertraulichen Informationen an die andere Partei weitergibt, verpflichten sich die Parteien wie folgt:
2.1 die vertraulichen Informationen der anderen Partei vertraulich zu behandeln, einschließlich und ohne Einschränkung auf, die in Ziffer 3 dargestellten Maßnahmen;
2.2 die vertraulichen Informationen der anderen Partei außer für den genannten Zweck nicht zu verwenden;
2.3 die vertraulichen Informationen der anderen Partei nicht an eine andere Person weiterzugeben und alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um eine solche Offenlegung zu verhindern. Eine Ausnahme bildet eine Offenlegung wie sie in Ziffer 4 beschrieben wird. 
3. VERTRAULICHE INFORMATIONEN VERTRAULICH HALTEN
Jede Vertragspartei muss die vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei mit keinen geringeren Sicherheits- und Sorgfaltsmaßnahmen behandelt als diejenigen, die von der Vertragspartei für ihre eigenen vertraulichen Informationen angewendet werden und die sie als einen angemessenen Schutz gegen unbefugte Offenlegung, Vervielfältigung oder Verwendung definiert. 
4. OFFENBARUNG DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN
4.1 Jede Partei kann die vertraulichen Informationen der Gegenpartei offenlegen, soweit:
4.1.1 eine vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei vorliegt;
4.1.2 sie die Informationen an ihre oder ihrer Gruppe zugehörigen Angestellten, Direktoren, leitenden Angestellten oder professioneller Berater weitergibt und diese Offenlegung für den Zweck erforderlich oder wünschenswert ist; oder
4.1.3 die Offenlegung durch das anwendbare Recht oder Regulierung (einschließlich der Börsenordnung) notwendig ist oder durch ein zuständiges Gericht oder durch eine andere geeignete Regulierungsstelle vorgeschrieben ist und sofern (a) die Offenlegung gesetzlich zulässig ist, in vertretbarem Umfang und nach Rücksprache mit der anderen Partei und unter Berücksichtigung der angemessenen Anforderungen der anderen Partei hinsichtlich des Zeitpunkts, des Inhalts und der Art und Weise der Offenlegung stattfindet und nur die vertraulichen Informationen offengelegt werden, die rechtlich erforderlich sind und 
(b) wenn die zur Offenlegung veranlasste Partei, nicht die Möglichkeit hat oder rechtlich nicht erlaubt ist, die andere Partei vor der Offenlegung zu konsultieren, unter der Bedingung, dass die offenlegende Partei, soweit gesetzlich zulässig, die andere Partei über die Umstände, den Zeitpunkt, den Inhalt, sowie die Art und Weise der Offenlegung sofort nach Offenlegung informiert (und in jedem Fall dürfen nur die vertraulichen Informationen offengelegt werden, die rechtlich erforderlich sind). 
4.2 Vor der Offenlegung der vertraulichen Informationen an einen „Empfänger“ (wie nachstehend definiert) stellt die empfangende Vertragspartei sicher, dass der Empfänger eine Kopie dieses Vertrages erhalten hat und dieser die Bedingungen dieser Vereinbarung erfüllt, als wäre er eine Partei dieser Vereinbarung.
4.3 „Empfänger“ ist eine Person, an die vertrauliche Informationen im Sinne von Ziffer 4.1.1 und 4.1.2 bekannt gegeben werden.
4.4 Die von der offenlegenden Partei zur Verfügung gestellten Daten können von der empfangenden Partei als Teil einer Meta-Analyse am Ende der Datenerhebungsphase verwendet werden. Diese Meta-Analyse soll eine anonymisierte Gesamtansicht liefern und dabei sicherzustellen, dass keine Partei einzeln identifiziert wird.
5. AUSNAHMEN
Diese Vereinbarung gilt nicht für vertrauliche Informationen:
5.1 die auf andere Art und Weise als durch die Verletzung dieses Abkommens in die Öffentlichkeit gelangen;
5.2 die die empfangende Vertragspartei aus ihren schriftlichen oder sonstigen Unterlagen entnommen hat, in deren Besitz sie vor dem Erhalt der vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei war und nicht von der offenlegenden Partei oder einer anderen Person mit einer Verschwiegenheitsverpflichtung erworben hat;
5.3 die die empfangende Vertragspartei von einer anderen Quelle als der offenlegenden Partei erhalten hat, ohne eine Verschwiegenheitsverpflichtung zu verletzen;
5.4 die von der offenlegenden Partei einer anderen Person ohne Verschwiegenheitsverpflichtung offenbart wurde.
6. WEITERE VERPFLICHTUNGEN 
6.1 Der jeweiligen Partei wird weder das Recht noch die Lizenz auf die vertraulichen Informationen der anderen Partei gewährt, außer es wird in diesem Vertrag ausdrücklich anders geregelt.
6.2 Keine der Parteien übernimmt die Verantwortung, erhebt Einspruch oder übernimmt Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Wahrheit, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vertraulichen Informationen. Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei oder einer anderen Person in Bezug auf die vertraulichen Informationen oder deren Verwendung, außer im Falle eines vorsätzlichen Verschuldens oder grober Fahrlässigkeit.
7. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
7.1 Dieses Abkommen tritt am Tag dieses Abkommens für einen Zeitraum von einem (1) Jahr in vollem Umfang in Kraft.
7.2 Jede Partei verpflichtet sich innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt einer schriftlichen Anfrage der Gegenpartei:
7.2.1 vorbehaltlich Ziffer 7.3, zur Rückgabe aller Unterlagen und sonstigen Materials, das sich im Besitz, in der Verwahrung oder in der Kontrolle der Partei befindet und einen Teil der vertraulichen Informationen beinhaltet, an die andere Partei; oder
7.2.2 vorbehaltlich der Ziffer 7.3, zur Vernichtung aller Unterlagen und sonstigen Materials, das sich im Besitz, in der Verwahrung oder in der Kontrolle der Partei befindet und auf einem beliebigen Element der vertraulichen Informationen der anderen Partei basiert, und diese vor der anderen Partei nachzuweisen. 
7.3 Unbeschadet der Allgemeingültigkeit von Ziffer 7.2 kann die empfangende Partei alle Materialien, die vertrauliche Informationen enthalten, behalten:
(a) soweit dies gesetzlich oder durch eine zuständige Gerichts-, Aufsichts- oder Regulierungsbehörde erforderlich wird; und
(b) soweit die vertraulichen Informationen aus vernünftigen Gründen nicht von Computersystemen und/oder Back-up-Geräten/Systemen gelöscht werden können; und
(c) soweit dies für die Einhaltung von Richtlinien der empfangenden Partei oder Zurückbehaltungsrichtlinien der empfangenden Partei in Bezug auf Dokumente erforderlich ist, und einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche Sitzungsprotokolle der Vorstands- und Investitionsausschüsse, die vertrauliche Informationen der anderen Partei wiederspiegeln oder auf diesen basieren,
aber die Verpflichtungen in den Ziffern 3 und 4 dieses Abkommens gelten weiterhin in Bezug auf diese behaltenen vertraulichen Informationen.
8. ALLGEMEINES
8.1 Die Parteien erkennen an und stimmen zu, dass diese Vereinbarung in keiner Weise ein Angebot oder eine Zusage sowie keine Vereinbarung zur weiteren Diskussion oder Verhandlung darstellt.
8.2 Die Nichteinhaltung oder Verzögerung bei der Ausübung des Rechts oder Rechtsbehelf, die durch dieses Abkommen oder durchs Gesetz gewährt wird, stellt weder einen Verzicht auf das Recht oder den Rechtsbehelf noch einen Verzicht auf andere Rechte oder Rechtsbehelfe dar. Weder eine einzelne noch eine partielle Ausübung eines Rechts oder eines Rechtsbehelfs, die durch diesen Vertrag oder durch das Gesetz vorgesehen sind, verhindert eine weitere Ausübung des Rechts oder des Rechtsbehelfs oder die Ausübung eines anderen Rechts oder Rechtsbehelfes. 
8.3 Die in diesem Vertrag enthaltenen Rechte und Rechtsbehelfe sind kumulativ und nicht ausschließliche Rechte oder Rechtsbehelfe des Gesetzes.
8.4 Dieser Vertrag kann in mehreren Ausfertigungen und von jeder Partei in separater Ausfertigungen durchgeführt werden. Jede Ausfertigung ist ein Original, jedoch bilden alle Ausbildungen zusammen ein und dasselbe Instrument. Eine Ausfertigung kann per E-Mail-Anhang (PDF) übermittelt werden.
9. HINWEISE
Jede Kündigung oder Forderung bezüglich dieser Vereinbarung, kann durch die Zustellung an unten angegebene Adressen (oder eine andere im Voraus spezifizierte Adresse), per vorausbezahltem Einschreiben an diese Adressen (welche fünf Tage nach Entsendung als zugestellt gilt) oder per Fax (welches als eingegangen gilt, wenn die Zustellung abgeschlossen ist) an die Faxnummer, wenn diese unten angegeben ist (oder eine andere, im Voraus spezifizierte Faxnummer) erfolgen, unter Berücksichtigung, dass diese Kündigung oder Forderung nur dann in Kraft tritt, wenn sie tatsächlich bei der anderen Partei eingegangen ist und zu Händen der Abteilung oder des zuständigen Verantwortlichen, der von der anderen Partei für diesen Zweck ernannt wurde,  frankiert ist.  

Für [Ihr Firmenname]:
[Ihre Firmenanschrift]

Für das Unternehmen:
2 ° Investitionsinitiative Deutschland e.V.
Am Kupfergraben 6a
10117 Berlin
Deutschland

10. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des [Land des Sitzes], und die Gerichte dieses Landes haben die ausschließliche Zuständigkeit zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben können.

AUSGEFÜHRT von den Parteien zum Zeitpunkt des oben genannten Datums.
[Ihr Firmenname]

________________________________
Name:
Titel:



2° Investing Initiative Deutschland e.V.


________________________________
Name: Jakob Thomä
Titel: Direktor
image1.jpeg
y o




